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Amt für Bodenmanagement Marburg (23.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Veränderung des zugrunde liegenden Katasters wird 

zur Kenntnis genommen und im nachfolgenden Planverfahren berücksichtigt. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise über die Betroffenheit der Flurstücke wird zur Kenntnis ge-

nommen und in der Begründung zur FNP-Änderung entsprechend angepasst. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aktualisiert. 

 

 

zu 4.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Avacon Netz GmbH (06.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die Hochspannungsfreileitung wird zur Kenntnis genom-

men. Die Hinweise werden in der Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Träger öffentlicher Belange 

wird auch zukünftig am Beteiligungsverfahren berücksichtigt. 
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zu 3.: Die Hinweise zum Umgang mit den Leitungsinfrastrukturen und Abstän-

den werden gemäß § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und in der 

Plankarte und in der Begründung des Bebauungsplanes aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Bauan-

trag, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der vorbe-

reitenden Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein Handlungsbedarf. 
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DB Bahn AG, DB Immobilien (04.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es handelt sich bei der vorliegenden 110-kV-Hochspannungsfreileitung um eine Lei-

tung der Avacon GmbH. Die Stellungnahme ist ebenfalls im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung abgegeben und in der Auswertung berücksichtigt worden. 
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Die Autobahn GmbH des Bundes (15.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf das Vorhandensein eines Fernmeldekabels wird zur 

Kenntnis genommen und die Beeinträchtigung durch elektromagnetische Ein-

flüsse auf die technische Infrastruktur wird im weiteren Verfahren näher behan-

delt. 

Zum nächsten Beteiligungsschritt werden hierzu weitere Informationen vorliegen. Zum 

jetzigen Planungsstand liegen der Stadt Lollar keine weiteren Informationen vor. 
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zu 2.: Der Hinweis über die Nichtdarstellung der südlichen Bauverbotszone an-

grenzend an die Autobahn A 480 wird zur Kenntnis genommen. 

Da die Bauverbotszone mit den 40 Metern Abstand nicht innerhalb des Geltungsbe-

reiches verläuft, wurde die Markierung entsprechend nicht in der Planzeichnung des 

Bebauungsplanes aufgenommen. Im vorbereitenden Bauleitplan, dem sog. FNP, wer-

den Bauverbotszonen, auch aufgrund der Maßstäblichkeit, regelmäßig nicht darge-

stellt. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis findet in den Textlichen Festsetzungen unter 4.5.1 des Bebauungsplanes 

bereits Berücksichtigung. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis findet in den Textlichen Festsetzungen unter 4.5.2 des Bebauungsplanes 

bereits Berücksichtigung. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund des Planziels werden keine Werbeanlagen im Plangebiet errichtet. Auf die 

Aufnahme eines entsprechenden Hinweises kann daher verzichtet werden. 
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Eisenbahn-Bundesamt (15.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Hessen Mobil, Dillenburg (30.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise über die Gebietserschließung werden zur Kenntnis genom-

men.  

Die Hinweise sind korrekt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf den Nachweis der Alternativlosigkeit und die notwendige 

Abstimmung zugunsten der Behelfsabfahrt wird zur Kenntnis genommen.  

Ein entsprechender Ausnahmeantrag wird erstellt und der Verkehrsbehörde vor 

Einleitung der Entwurfsoffenlage zur Genehmigung vorgelegt. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis über die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen entlang 

der B3 wird auf Ebene des Bebauungsplanes zur Kenntnis genommen. Dem Hin-

weis wird entsprochen.  

Im Rahmen der FNP-Änderung besteht kein Handlungsbedarf. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die textlichen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes entsprechend der Anregung redaktionell angepasst. 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Signatur „Bereich ohne 

Ein- und Ausfahrt“ wird in die Plankarte des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Davon ausgenommen ist der Bereich, in dem die für die Baueinrichtungsphase not-

wendige Behelfszufahrt eingerichtet werden soll. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine mögliche Blendwirkung 

wird im weiteren Verfahren näher erörtert. 

Aufgrund der Nutzung als Batteriegroßspeicherwerk wird zunächst nicht von einer er-

höhten Lichtimmission, ausgehend vom Plangebiet, ausgegangen. 

 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die personenbezogenen Daten 

wurden entsprechend geschwärzt. 
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Hess. Gesellschaft f. Ornithologie und Naturschutz e.V. und Nabu Landesverband 

(30.07.2025,09.08.2025,10.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis findet Berücksich-

tigung im Verfahren.  

Der Hinweis bezieht sich auf ein in der Vergangenheit liegendes Bauleitplanverfahren 

der Stadt Lollar, auf das retrospektiv durch die gegenwärtige Bauleitplanung kein Ein-

fluss genommen werden kann. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3.: Der Hinweis auf das naheliegende FFH-Gebiet „Feuchtwiesen bei Daubrin-

gen“ (Landschaftsschutzgebiet) wird zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf 

wird eine Reduzierung des Geltungsbereiches vorgenommen und das Plange-

biet wird vom FFH-Gebiet weiter abrückt. 

Das Plangebiet liegt ca. 100 Meter abgerückt vom angesprochenen FFH-Gebiet. Im 

Rahmen des Umweltberichts wurde sich mit den Auswirkungen auf die Schutzgebiete 

befasst. Im Umweltbericht wird zum Entwurf auch die mögliche Beeinträchtigung des 

Batteriespeichers auf das Gebiet „Hangelstein“ vertiefend behandelt. 

 

zu 4.: Der Hinweis über die anthropogene Vorprägung des Bereiches wird zu-

stimmend zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet ist maßgeblich geprägt durch die südliche Autobahn sowie die westlich 

verlaufende Bundesstraße. Hinzu kommt, dass das Gebiet durch eine Hochspan-

nungsfreileitung sowie einen Telekommunikationsmast beeinträchtigt wird. 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund raumordnerischer 

Belange und Vorgaben sollen die Umfeld des Batteriespeichers vorhandenen lw. 

Nutzflächen erhalten bleiben. Die bisher angrenzenden Ausgleichsflächen wer-

den daher im Umfang reduziert und das verbleibende Eingriffsdefizit über die 

Zuordnung von Ökokontomaßnahmen kompensiert.  
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zu 6.: Der Hinweis zur Ausweisung externer Ausgleichsflächen wird zur Kennt-

nis genommen. Das verbleibende Eingriffsdefizit soll über die Zuordnung von 

Ökokontomaßnahmen kompensiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf das naheliegende FFH-Gebiet „Feuchtwiesen bei Daubrin-

gen“ (Landschaftsschutzgebiet) wird zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf 

wird eine Reduzierung des Geltungsbereiches vorgenommen und das Plange-

biet wird vom FFH-Gebiet weiter abrückt. Hierzu erfolgen zum Entwurf weitere 

technische Erläuterungen in der Begründung. 

Gleichzeitig wird die Gebäudeanordnung der Batteriespeicher kompakter gestaltet und 

damit das Plangebiet kleiner. Ein grundsätzliches Abrücken bzw. eine Verlagerung 

nach Süden ist aufgrund der technischen Anforderungen der Anbindung des Batterie-

speichers an die Hochspannungsleitung nicht möglich.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis über die Verlegung des Plangebietes zugunsten des Natur-

schutzes wird zur Kenntnis genommen und geprüft. Der Geltungsbereich wird 

auf unter 3 Hektar reduziert und vorhabengerecht komprimiert, 

siehe Ausführungen zu 1.  
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Die Stellungnahme ist inhaltlich gleich mit der vorherigen Stellungnahme vom 

09.08.2025, lediglich die Adresse unterscheidet sich. 

 

Es wird daher auf die Beschlussempfehlungen zur Stellungnahme 09.08.2025 

verwiesen 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, Landwirtschaft/Forsten (11.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über die Ziele der Planung wird zur Kenntnis ge-

nommen. Den Ausführungen wird inhaltlich lediglich in Teilen gefolgt. 

Die Aussage, dass ein Stand-alone-Batteriespeicher mit zugehörigem Umspannwerk 

planungsrechtlich vorbereitet wird und der Speicher unabhängig von Strom-Erzeu-

gungsanlagen funktioniert, ist korrekt. Die Dimensionierung des Netzanschlusses als 

alleinigen Standortfaktor zu betrachten ist nicht ausreichend. Ein Batteriegroßspei-

cherwerk weist darüber hinaus weitere Standortfaktor, wie z.B. die räumliche Nähe zu 

einer Hochspannungsfreileitung, die nicht über 100 Meter entfernt sein darf. In der 

Begründung zum Entwurf erfolgen weitere Ausführungen zu den technischen Rah-

menbedingungen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Standortwahl erfolgte auf-

grund technischer Erfordernisse, siehe oben. Dem Belang Landwirtschaft wird 

in Form einer Reduzierung des Geltungsbereiches von 4,7 ha auf unter 3 ha und 

einer Komprimierung der Anlagenteile nachgekommen (Gesprächsergebnis mit 

dem RP Gießen, Dez. 31), um den Belang Landwirtschaft stärker im Planungs-

prozess zu berücksichtigen  

 

 

zu 3.: Der Hinweis über den sparsamen Umgang mit Grund und Boden nach § 

1a BauGB wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Alternativendiskussion 

in der Begründung zur FNP-Änderung und auf die Reduzierung des Geltungs-

bereiches verwiesen. 

Der Anregung, Flächen in Gewerbegebieten, Standorte auf versigelten Flächen oder 

Konversionsflächen, wurde bereits nachgekommen. Da die geplante Nutzung eine ge-

wisse Standortgebundenheit notwendig macht (im 100m Kontext von Hochspan-

nungs- bzw. Höchstspannungsfreileitungen, siehe Punkt 1), können angesprochene 

Alternativen nicht realisiert werden. 
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zu 4.: Der Hinweis über potenzielle externe Ausgleichsflächen wird zur Kenntnis 

genommen. Dem Eingriff werden Ökokontomaßnahmen zugeordnet, um weitere 

lw. Nutzflächen zu schonen. 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich soll nach Abstimmungsgesprächen voraussicht-

lich über den Ankauf von Ökokontomaßnahmen erfolgen. Sofern diese Ausgleichsmo-

dalität verbindlich gewählt wird, kann der Forderung entsprochen werden. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (06.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die konditionelle Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt. 

Der Vorhabenträger und die Stadt Lollar sind entsprechend informiert.  
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zu 3.: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) bezie-

hen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (22.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über die Ziele der Planung wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die Position des Vorhabens im Flurstück 17/2 wird zur 

Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren geprüft. 

Zum Entwurf wird eine Reduzierung des Geltungsbereiches vorgenommen und 

das Plangebiet wird vom FFH-Gebiet weiter abrückt. Hierzu erfolgen zum Ent-

wurf weitere technische Erläuterungen in der Begründung. 

Gleichzeitig wird die Gebäudeanordnung der Batteriespeicher kompakter gestaltet und 

damit das Plangebiet kleiner. Ein grundsätzliches Abrücken bzw. eine Verlagerung 

nach Süden ist aufgrund der technischen Anforderungen der Anbindung des Batterie-

speichers an die Hochspannungsleitung nicht möglich.  

 

 

zu 3.: Die Anregung zur visuellen Eingrünung der Anlagen wird zur Kenntnis 

genommen und als Gestaltungsvorschrift nach HBO in den Bebauungsplan 

oder über einen Städtebaulichen Vertrag geregelt aufgenommen. 
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zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem Belang Landwirt-

schaft wird in Form einer Reduzierung des Geltungsbereiches von 4,7 ha auf 

unter 3 ha und einer Komprimierung der Anlagenteile nachgekommen (Ge-

sprächsergebnis mit dem RP Gießen, Dez. 31), um den Belang Landwirtschaft 

stärker im Planungsprozess zu berücksichtigen. Die Ausweisung der Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft wird zum Entwurf entsprechend überarbeitet. 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ein Hinweis für die Bauein-

richtungsphase an den Vorhabenträger in die Begründung zur FNP-Änderung 

aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird eine ökologische Baubegleitung 

empfohlen.  

 

zu 6.: Der Hinweis zur Beleuchtung im Außenbereich wird zustimmend zur 

Kenntnis genommen und in die Begründung zur FNP-Änderung aufgenommen. 

Eine permanente Außenbeleuchtung ist für das Vorhaben weder vorgesehen noch 

notwendig. Im Bereich der Betriebszufahrt wird voraussichtlich eine Beleuchtung im 

Bedarfsfall installiert, welche entsprechend artenschutzverträglich ausgestaltet wer-

den sollte. 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Darstellungen des Plange-

bietes im Umweltbericht werden entsprechend der aktuellen Entwurfsfassung 

angepasst. 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da es sich zum Zeitpunkt der Aufnahmen um ein intensiv bewirtschaftetes Ackerland 

handelte (Getreideanbau) und Ackerbeikräuter nur im Randbereich zu erkennen wa-

ren, wird die Auflistung der vorhandenen Arten ergänzt. 

 

zu 9.: Der Hinweis zu den artenschutzrechtlichen Aufnahmen wird zur Kenntnis 

genommen. Dem Hinweis wird entsprochen. 

Ein Artenschutzgutachten, welches die besagten Tiergruppen betrachtet, wurde durch 

den Vorhabenträger beauftragt. Das finalisierte Gutachten liegt zur Entwurfsoffenlage 

mit aus. 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt zur Entwurfsoffenlage. Eine Zerschnei-

dungswirkung findet Berücksichtigung. 

 

 

zu 11.: Der Hinweis zur Begrifflichkeit der Textlichen Festsetzung wird zur 

Kenntnis genommen. Die Flächen, die als Blühwiesen konzipiert waren, werden 

aufgrund der Geltungsbereichsreduktion und Komprimierung des Vorhabens 

zum Entwurf aus der Planung herausgenommen. 

 

 

 

zu 12.-14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Artenliste unter 

TF 4.1 des Bebauungsplanes wird den Anmerkungen entsprechend redaktionell 

angepasst. 

 

 

zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Vorhabenträger wird über 

die Details bezüglich der Freiflächenplanung entsprechend informiert. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Untere Denkmalschutzbehörde 

(26.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung seitens des Bau- und Kunstdenkmal-

schutzes wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Ablehnung der Planung aus Sicht der Belange des Bodendenkmal-

schutzes wird zur Kenntnis genommen. Die potenzielle Betroffenheit von ver-

muteten Bodendenkmälern nach § 1 HDSchG wird im weiteren Verfahren ge-

prüft. 

 

In der Auswertung der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege vom 

26.08.2025 ist folgendes festgelegt: Um den Belang Bodendenkmalschutz im Pla-

nungsprozess zu beachten, wird ein entsprechendes archäologisches Gutachten für 

das Plangebiet in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse und weitere Vorgehensweise wer-

den dann mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz 

(08.08.2025)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete bleiben von der vorliegenden Bauleitpla-

nung unberührt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis über die Zuständigkeit der Löschwasserversorgungssicher-

heit wird zur Kenntnis genommen 

und an den Vorhabenträger und die Stadtverwaltung weitergegeben. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis zur Trinkwasserversorgung wird zustimmend zur Kenntnis 

genommen. 

Die Notwendigkeit einer Trinkwasserversorgung ist vorliegend für die Errichtung eines 

Batteriegroßspeichers nicht gegeben. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis ist korrekt. 

Abwasser fällt durch das Plangebiet voraussichtlich nicht an. 
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zu 5.: Der Hinweis zur geplanten flächenhaften Niederschlagswasserversicke-

rung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Der Verweis auf die gesetzlichen Regelungen wird ebenfalls zur Kenntnis genommen 

und im Rahmen der Begründung zur FNP-Änderung thematisiert. 

 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Oberflächengewässer bleiben von der Planung unberührt. 

 

 

 

zu 7.: Der Hinweis in Bezug auf die Flächennutzungsplanänderung und die 

grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie (22.08.2025, 26.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen, 

allerdings durch die Nachfolgestellungnahme vom 26.08.2025 wieder aufgehoben.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entspro-

chen. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie (22.08.2025, 26.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1. und 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Um den Belang Boden-

denkmalschutz im Planungsprozess zu beachten, wird ein entsprechendes ar-

chäologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse und weitere Vor-

gehensweise werden mit den zuständigen Fachbehörde abgestimmt.  

 

 

 

 

zu 3. und 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, siehe Ausführungen zu 

1. und 2.  

 

 

 

 

 

 

zu 5.: Die Hinweise werden an das Gutachterbüro für die geophysikalische Pros-

pektion weitergegeben. Die weiteren Ergebnisse werden mit den Fachbehörden 

abgestimmt.  
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Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege (08.05.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) beziehen. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt.  
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es wurden ebenfalls Stellungnahmen zu den Belangen des Bodendenkmalschutzes 

sowie der Bodendenkmalpflege vom Landesamt und der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde abgegeben, welche im Rahmen der Auswertung berücksichtigt wurden. 
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Mittelhessen Netz GmbH, Gießen (14.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Gas- und Stromversorgungsinfrastrukturen der Mittelhessen Netz GmbH sind vorlie-

gend nicht berührt. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die Zuständigkeit der EAM-Netz GmbH wird zur Kenntnis 

genommen. 

Die EAM-Netz GmbH als Netzbetreiber wird auch weiterhin als Träger öffentlicher Be-

lange im Verfahren berücksichtigt. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

(05.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 

nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte und in der Begründung des 

Bebauungsplanes aufgeführt. 

Die Informationen sind an den Vorhabenträger weitergegeben worden. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nach-

folgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Bauantragsverfahren, Bauausführung, 

Erschließungsplanung, etc.) beziehen. 

 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nach-

folgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Bauantragsverfahren, Bauausführung, 

Erschließungsplanung, etc.) beziehen. 
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Regierungspräsidium Gießen (15.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über das vorliegende Planziel sowie die betroffe-

nen raumordnerischen Vorgaben werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Belang Landwirtschaft 

wird in Form einer Reduzierung des Geltungsbereiches von 4,7 ha auf unter 3 

ha und einer Komprimierung der Anlagenteile nachgekommen, 

(Gesprächsergebnis, Ortstermin beim RP Gießen, Dez. 31), um den Belang Landwirt-

schaft stärker im Planungsprozess zu berücksichtigen. Gleichzeitig werden die natur-

schutzrechtlich erforderlichen Ausgleichsflächen und Maßnahmen durch Zuordnung 

von Ökokontomaßnahmen erfolgen, um die weitere Inanspruchnahme lw. Nutzflächen 

zu vermeiden.  

 

 

Zu 3. und 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Inanspruch-

nahme des Regionalen Grünzuges wird in der Begründung durch eine erweiterte 

Alternativendiskussion Rechnung getragen. 

 

Der Standort ist v.a. durch technische Rahmenvorgaben bedingt, die in der Begrün-

dung zum Entwurf vertiefend erläutert werden.  
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Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Um-

weltprüfung berücksichtigt. 

 

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf einem gemeinsamen Gesprächstermin (Stadt, Vorhabenträger, Planungs-

büro) beim Dez. 31 RP Gießen sind die unter zu 2. bis zu 5. ausgeführten Punkte 

erörtert worden.   

 

Die Ergebnisse werden im weiteren Planungsprozess berücksichtigt. (u.a. Re-

duzierung des Geltungsbereiches von 4,7 ha auf unter 3 ha, Komprimierung der 

Anlagenteile, Ausgleich durch Ökokontomaßnahmen, Ausweitung der Alterna-

tivendiskussion, technische Begründung des Standortes, etc.). Der Entwurf des 

Bebauungsplanes wird vor der Offenlage noch einmal mit dem Dezernat 31 abge-

stimmt.  

 

 

Zu 8.: Bei Beachtung der unter zu 7.aufgeführten Punkte kann von einem Ziel-

abweichungsverfahren abgesehen werden.  

 

 

Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines amtlich festgesetzten Wasserschutzge-

bietes. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung zur 

FNP-Änderung für den Vorhabenträger aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Bauan-

trag, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 1.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis zum Thema „Starkregen“ wird zur Kenntnis genommen.  

Dem Hinweis wurde bereits entsprochen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz, Nachsorgender Bodenschutz/Altlasten, Dez. 41.4 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 
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zu 2.: Die Hinweise über die Altflächendatei des Landes Hessen werden zur 

Kenntnis genommen, derzeit liegt für das Plangebiet kein Eintrag vor. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt zum Entwurf nach den Vorgaben der 

Kompensationsverordnung. Das Schutzgut Boden wird dabei ebenfalls berücksichtigt 

werden. 
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung zur 

FNP-Änderung integriert. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Bauan-

trag, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind zum jetzigen Planungszeitpunkt nicht er-

kennbar. 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 

in die textlichen Festsetzungen als Hinweis sowie in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bebauungsplan, Bauan-

trag, Bauausführung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über die Planziele wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem Belang Landwirt-

schaft wird in Form einer Reduzierung des Geltungsbereiches von 4,7 ha auf 

unter 3 ha und einer Komprimierung der Anlagenteile nachgekommen (Ge-

sprächsergebnis mit dem RP Gießen, Dez. 31), um den Belang Landwirtschaft 

stärker im Planungsprozess zu berücksichtigen. Die Ausweisung der Flächen 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft wird zum Entwurf entsprechend überarbeitet, naturschutzrecht-

liche Ausgleichsmaßnahmen werden nicht auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

festgesetzt. Es erfolgt eine Zuordnung von Ökopunkten. 

 

zu 3.: Der Hinweis ist korrekt. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallel-

verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes geändert. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die verbleibende lw. Nutzfläche 

wird zum Entwurf hin vergrößert und der Zuschnitt im Sinne der lw. Bewirtschaf-

tung optimiert. 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausgleichsmaßnahmen 

werden zum Entwurf präzisiert. Es ist die Zuordnung von Ökopunkten vorgese-

hen,  

so dass keine weiteren lw. Nutzflächen in Anspruch genommen werden. In der Aus-

weisung von Ausgleichsflächen verfolgt die Stadt Lollar damit ein agrarstrukturell 

schonendes Konzept. 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Nach Abschluss der Frühzeitigen Beteiligung sind Abstimmungsgespräche geführt 

worden, um das Thema zu erörtern. Als Konsens hat sich ergeben, den Geltungsbe-

reich und damit den Eingriff in die Landwirtschaft zu verringern, sodass das Plangebiet 

unterhalb von 3 Hektar Fläche und damit unterhalb der regionalplanerischen Raum-

bedeutsamkeit verbleibt. 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 1. - 2.: Die Hinweise auf die Lage im Kontext von NSG und LSG werden zu-

stimmend zur Kenntnis genommen.  

Die Nähe zu den Schutzgebieten nach §§ 23 und 26 BNatSchG wurde im Umweltbe-

richt thematisiert. Maßgebliche Auswirkungen auf die Schutzgebiete werden nicht er-

wartet. 

 

zu 3.: Der Hinweis auf die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die UNB des Landkreises Gießen ist ebenfalls als Träger öffentlicher Belange im Rah-

men des Bauleitplanverfahrens beteiligt worden. 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1F 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung aufgeführt. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Obere Forstbehörde wird ebenfalls zur Entwurfsoffenlage mitbeteiligt.  
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Bauleitplanung, Dez. 31 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Ansicht, dass die Funktion 

eines Batteriegroßspeichers nicht der Allgemeinheit dient, wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Errichtung von Batteriegroßspeicherwerken dient dem Gemeinwohl, da sie ent-

scheidend zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen: Sie puffern kurzfristige 

Schwankungen zwischen Stromerzeugung und -verbrauch ab, insbesondere bei vola-

tilen erneuerbaren Energieträgern wie Wind und Solarenergie. Dadurch helfen sie, 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen sie eine effizientere 

Nutzung von Stromüberschüssen, was langfristig zur Preisstabilisierung beiträgt. In-

dem sie teure Spitzenlastkraftwerke ersetzen und die Netzintegration erneuerbarer 

Energien fördern, leisten sie zudem einen Beitrag zur Dekarbonisierung des überörtli-

chen Energieversorgungssystems und damit zum Klimaschutz – ein weiterer Aspekt 

des Allgemeinwohls. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3.: Der Hinweis über die Alternativenprüfung wird zur Kenntnis genommen. 

Das Kapitel wird inhaltlich zum Entwurf ergänzt. 

Verwiesen wird auf das Gesprächsergebnis beim Dez. 31., in dem die Hinweise und 

Bedenken seitens des Dez. 31 mit der Stadt, dem Vorhabenträger und dem Planungs-

büro erörtert wurden.  

Es wurden lediglich 3 Alternativstandorte im Außenbereich betrachtet, da die geplante 

Nutzung spezifische Raumansprüche hat, um zu funktionieren. Dabei ist es zwingend 

erforderlich, dass ein solches Werk in < 100 Metern Abstand zu einer Hochspannungs-

freileitung mit mind. 110 kV errichtet werden muss. Die Errichtung einer neuen Hoch-

spannungsfreileitung in Richtung Innenbereich, ausschließlich um ein solches Spei-

cherwerk ans Netz anschließen zu können, ist hinsichtlich des verursachten Eingriffes 

nicht zu vertreten und wirtschaftlich nicht abbildbar. Potenziale in bestehenden Ge-

werbegebieten der Stadt Lollar sind nicht vorhanden, da keine gewerblichen Standorte 

im Stadtgebiet verortet sind. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 3 verwiesen. 
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Stadt Lollar, Straßenverkehrsbehörde (23.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund des Planziels, einen Batteriegroßspeicher zu errichten, wird kein erhebliches 

Mehraufkommen auf dem kommunalen Verkehrsnetz verursacht. Lediglich bei der Er-

richtungsphase wird ein gewisses Verkehrsaufkommen erwartet, welches im Wesent-

lichen über vorhandene ausgebaute Feldwege und für Spezialtransporte über die Bun-

desstraße B3 abgewickelt werden soll. 

 

 

zu 3.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 
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Stadt Staufenberg (24.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis über die Notwendigkeit vertraglicher Sicherungen im Falle der 

Gebietserschließung über das Staufenberger Stadtgebiet wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

Es wird eine Erschließung während der Bauphase im Wesentlichen über vorhandene 

und ausgebauten Feldwege in der Gemarkung Lollar und für Spezialtransporte über 

die Bundesstraße B3 abgewickelt werden. Sofern dies nicht zu realisieren ist, wird eine 

vertragliche Aushandlung mit der Stadt Staufenberg erforderlich werden, um die Voll-

zugsfähigkeit des Bebauungsplanes gewährleisten zu können. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sofern eine Erschließung über 

das Staufenberger Stadtgebiet notwendig wird, wird der Vorhabenträger die 

Stadt Staufenberg kontaktieren. 
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Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (22.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

Anlagen des ZMWs werden vorliegend nicht tangiert. Auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




